
Abizeitungen - Am Ende aller Tage, sei eins gewiss:
Niveau hat man, oder nicht;)
Beitrag von „Valerianus“ vom 23. September 2023 10:29

Das ist ein Äpfel mit Birnen Vergleich. Der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ist
eindeutig und wird immer durch die Staatsanwaltschaft verfolgt. Ich sehe hier noch nicht
einmal den Tatbestand der Beleidigung als erfüllt an (irgendwer schrieb auch was von "übler
Nachrede", das ist völlig daneben weil es ja schon an den Tatsachen fehlt), aber lasse mich
gerne erleuchten.

Steht in der Abizeitung ein Verantwortlicher im Sinne des Presserechts (müsste, ist aber nicht
immer der Fall)?

Wo ist bei milf/dilf die Kundgabe der Missachtung (kriegt man mit viel bösem Willen vielleicht
noch hin)?

Wo ist der bedingte Vorsatz (den Punkt nimmt dir der gegnerische Anwalt sofort auseinander)?
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